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In der Gemeinderatssitzung am 05. März 2009 wurden folgende  

Beschlüsse gefasst: 
 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig nachstehenden Personen 

folgende Solarförderungen zu gewähren: 

Name Adresse Art m² Förderung  

Burgschwaiger Herbert Obermieming 172 a Solar 20,0 € 400,-- 

Maar Sonja und Roland Biberseeweg 21 Solar 20,0 € 400,-- 

Sporer Christian Wiesenweg 8 Solar 10,0 € 400,-- 

Kofler Johann Unterweidach 43 Solar 28,8 € 400,-- 

Holzeis Antonia Obermieming 159 a Solar 12,0 € 400,-- 

Kuntner Manfred Steinreichweg 81 Solar 15,6 € 400,-- 

 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, nachstehender Person fol-

gende Biomassenförderung zu gewähren: 

Name Adresse Art Förderung 

Holzeis Christian Obermieming 159 Hackschnitzelheizung € 300,-- 

 

 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, den Verein „Kreactiv – 

Verein zur Förderung des Tanzes und Pflege der schönen Künste“ 

in die Vereinsliste der Gemeinde aufzunehmen. Für das Jahr 2009 

und folgende wird ein jährlicher ordentlicher Vereinszuschuss 

von € 300,-- beschlossen. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Verein „Special Olym-

pics Österreich“ durch Übernahme der Kosten für 1 Kinderausrüs-

tungspaket (€ 150,-- excl. MwSt.) zu unterstützen. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Genuss Region Ober-

inntaler Erdäpfel mit einem Mitgliedsbeitrag in der Höhe von € 

100,-- zu unterstützen.  

 

 
 
 

 
 
    



 
 
 
 
 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, die in der Sitzung vom 

11.12.2008 beschlossene Hundesteuerordnung aufzuheben und 

gleichzeitig aufgrund des § 15 Abs. 3 Z. 2 Finanzausgleichs-

gesetz 2008 – FAG 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, idF. BGBl. I 

Nr. 85/2008, und des § 1 Abs. 1 des Tiroler Hundesteuerge-

setzes, idF. LGBl. Nr. 112/2001, für das Gemeindegebiet der 

Gemeinde Mieming nachstehende Hundesteuerordnung zu erlas-

sen: 

 

§ 1 Hundehalter 

 

(1) Wer in der Gemeinde Mieming einen über drei Monate alten 

Hund länger als 2 Monate pro Jahr hält, hat eine jährli-

che Hundesteuer nach Maßgabe dieser Steuerordnung zu 

entrichten. Der Nachweis, dass ein Hund das steuer-

pflichtige Alter noch nicht erreicht hat, obliegt dem 

Halter des Hundes. Vermag dieser den Nachweis nicht zu 

erbringen, so ist er zur Hundesteuer heranzuziehen. 

(2) Als Halter aller in einem Haushalt oder in einem Wirt-

schaftsbetrieb gehaltenen Hund gilt der Haushaltsvor-

stand/Betriebsinhaber. 

(3) Wer einen Hund in der Pflege oder auf  Probe hält, hat 

die Steuer zu entrichten, wenn er nicht nachweisen kann, 

dass der Hund in einer Gemeinde Österreichs bereits ver-

steuert wird. Überschreitet die Probe- oder Pflegehal-

tung den Zeitraum von insgesamt 2 Monaten pro Jahr, so 

ist die Hundesteuer nach § 2 zu entrichten. Ist der Hund 

bereits nachweislich in einer anderen Gemeinde des Bun-

desgebietes versteuert, wird für gegenständlichen Zeit-

raum die bereits entrichtete Steuer angerechnet. 

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so 

haften sie als Gesamtschuldner für diese Steuer. 

(5) Gesellschaften, Vereine oder Genossenschaften, die einen 

Hund halten, haben dem Gemeindeamt einen Zustellungsbe-

vollmächtigten namhaft zu machen, der für die Zahlung 

der Steuer verantwortlich ist.  

 

§ 2 Steuervorschreibung 

Die Steuer wird im Rechnungsjahr mit Jahresbescheid am 15. 

Jänner des Jahres vorgeschrieben wobei pro angefangenem 

Quartal, in welchem ein Hund gehalten wird, der vom Gemein-

derat festgesetzte Betrag anteilig zur verrechnen ist. Wird 

ein Hund vor Ende des Rechnungsjahres abgegeben, so ist die 

Steuer quartalsmäßig gutzuschreiben bzw. zu retournieren. 

 

§ 3 Steuerermäßigungen  

Die Steuer wird vom Gemeinderat mit einem gegenüber der nach 

§ 2 festgesetzten Steuer ermäßigten Satz, höchstens jedoch 

mit dem in § 4 des Tiroler Hundesteuergesetzes bestimmten 

Höchstausmaß jährlich je Hund festgesetzt: 

 
 



 

 

 

 

1. Für  Wachhunde, die zum ständigen Bewachen von land- 

oder forstwirtschaftlichen Betrieben, von  Magazinen, 

Lagerräumen, Lagerplätzen oder ähnlichen Betriebsstätten 

oder von Gebäuden, die mehr als 250 Meter in der Luftli-

nie vom nächsten bewohnten Gebäude entfernt sind, ver-

wendet werden.  

2. Für Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes 

gehalten werden, und die  nach ihrer Art und Ausbildung 

von ihrem Halter zur Ausübung eines Berufes oder Erwer-

bes unmittelbar benötigt werden. 

 

§ 4 Steuerfreiheit 

Steuerfreiheit wird auf schriftlichen Antrag gewährt für: 

1. Diensthunde der Blaulichtorganisationen (Polizei, Ret-

tung, Bergrettung), gegen Vorlage einer Bestätigung; 

2. Führhunde von Blinden und von behinderten Personen mit 

Ausweis, die den Hund unbedingt zur Lebensführung benö-

tigen, gegen Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses; 

3. Hunde, die zum Schutze und Beistand hilfloser Personen 

unentbehrlich sind, gegen Vorlage eines amtsärztlichen 

Zeugnisses. 

 

§ 5 Sicherung und Überwachung der Steuer 

(1) Wer im Gemeindegebiet der Gemeinde Mieming einen Hund 

erwirbt oder mit einem Hund neu zuzieht, hat diesen bin-

nen einer Woche nach der Erwerbung oder nach dem Zuzug 

beim Gemeindeamt anzumelden. Welpen gelten mit Ablauf 

des dritten Monates nach dem Wurf als erworben. Zugelau-

fene Hunde gelten als erworben, wenn sie nicht binnen 

einer Woche dem Eigentümer übergeben werden. 

(2) Jeder Hund, welcher abgegeben wurde, oder verstorben 

ist, muss spätestens innerhalb einer Woche nach dessen 

Abgang unter Rückgabe der Steuermarke (§ 8) abgemeldet 

werden. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind bei der 

Abmeldung Name und Adresse des Erwerbers anzugeben. 

 

§ 6 Hundesteuermarke 

Für jeden Hund wird bei der Anmeldung im Gemeindeamt eine 

Hundesteuermarke ausgefolgt. Bei Verlust der Hundesteuermar-

ke ist eine Ersatz-Hundesteuermarke anzuschaffen. Außerhalb 

des Hauses und der umzäunten Liegenschaft müssen die Hunde 

mit der in leicht sichtbarer Weise befestigten Steuermarke 

versehen sein. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 7 Auskunftspflicht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer oder dessen Stellvertreter 

ist verpflichtet, dem Gemeindeamt oder den von ihm be-

auftragten Beamten auf Nachfrage über die auf dem be-

treffenden Grundstück gehaltenen Hunde und deren Besit-

zer wahrheitsgemäß Auskunft zu geben. Ebenso hat jeder 

Haushalts-/Betriebsvorstand und jeder Hundehalter die 

Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung. 

(2) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die 

Grundstückseigentümer oder ihre Stellvertreter und 

Haushalts-/Betriebsvorstände zur wahrheitsgemäßen Aus-

füllung der ihnen vom Gemeindeamt übersandten Nachwei-

sungen innerhalb der vorgeschriebenen Frist verpflich-

tet. 

 

§ 8 Integrierender Bestandteil 

Die konkreten Gebührensätze werden bei Bedarf vom Gemeinde-

rat beschlossen, kundgemacht und sind in Folge integrieren-

der Bestandteil dieser Verordnung (Beilage 1). 

 

§ 9 Inkrafttreten der Steuerordnung 

Diese Steuerordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundma-

chung in Kraft. Zugleich treten die bisherigen Regelungen 

außer Kraft.  

 

 

 
 

Der Gemeinderat nimmt die Betriebsanlagenänderung des Hotel 

„Schwarz“ – Pirktl Holiday GmbH & Co. KG, Mieming (Obermieming 

141) - durch die Bezirkshauptmannschaft Imst einstimmig zur 

Kenntnis. 

Seitens der Gemeinde werden keine Einwände gegen die in § 355 

Gewerbeordnung 1994 angeführten Punkte erhoben.  

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, als zusätzlichen Tages-

ordnungspunkt 11b die gewerbebehördliche Genehmigung „Haselwan-

ter Elisabeth, Gästehaus „Elisabeth“ Mieming“ aufzunehmen. 

 

 

Der Gemeinderat nimmt die Betriebsanlagenänderung des Gästehau-

ses „Elisabeth“, Föhrenweg 17, 6414 Mieming, durch die Bezirks-

hauptmannschaft Imst einstimmig zur Kenntnis. 

Seitens der Gemeinde werden keine Einwände gegen die in § 355 

Gewerbeordnung 1994 angeführten Punkte erhoben.  

 

 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Löschung des Wiederkaufs-

rechtes auf EZ 806, KG Mieming, Müller Elisabeth, zu. 

 

  

 



 

 

Der Gemeinderat stimmt den Änderungen/Ergänzungen des Nutzungs-

vertrages vom 26.03.1999 mit der Firma One GmbH, seit 22.09.2008 

lautend auf „Orange Austria Telecommunication GmbH“, befristet 

für die Dauer von 10 Jahren ab Unterfertigung dieser Zusatzver-

einbarung zu einem jährlichen Gesamtentgelt von € 2.523,20 zu.  

 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, 5 m² des Gst. 8252/1 zu 

einem Preis von € 25,--/m² von Frau Gassel Roswitha zu erwerben. 

  

 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, für das Schuljahr 2009/10 

die Kopfquote für den Schulbesuch von Mangold Raphael und Nata-

nael in der Polytechnischen Schule in Imst und von Wessiak Namo 

in der Polytechnischen Schule in Zirl zu übernehmen.  

 

 

 

Gemeindebewohner, die behaupten, dass Organe der Gemeinde Geset-

ze oder Verordnungen verletzt haben, können beim Gemeindeamt 

Mieming schriftlich Aufsichtsbeschwerde erheben. 

 

 

        Der Bürgermeister: 

Mieming, am 06.03.2009    Dr. Siegfried Gapp  

 

Angeschlagen am: 06.03.2009 

Abgenommen am:  


